
1Stand: 01.11.2004

                                                                                                                                SPRECHSTUNDENBEDARFS-VEREINBARUNG

10.10

Vereinbarung
über die Verordnung von Sprech stun den be darf

zwischen

der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) 
Berliner Allee 22, 30175 Hannover 

im Folgenden: KVN

einerseits

sowie

• der AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen, 
(zugleich in Wahrnehmung der Aufgaben für die See-Krankenkasse) 

Hildesheimer Straße 273, 30519 Hannover

• dem IKK-Landesverband Niedersachsen, 
Anderter Straße 49, 30629 Hannover

• dem BKK Landesverband Niedersachsen-Bremen, 
Hamburger Allee 61, 30161 Hannover

• der Landwirtschaftlichen Krankenkasse Niedersachsen-Bremen, 
Im Haspelfelde 24, 30173 Hannover

• der Bundesknappschaft, Verwaltungsstelle Hannover, 
Siemensstraße 7, 30173 Hannover

• dem Verband der Angestellten-Krankenkassen e.V., - Landesvertretung Niedersachsen 
Rathenaustraße 1, 30159 Hannover

• dem AEV-Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e.V., - Landesvertretung Niedersachsen 
Rathenaustraße 1, 30159 Hannover

im Folgenden: Verbände der Krankenkassen

andererseits
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I. Grundsätze der Verordnung von Sprechstun-
denbedarf

1. Diese Vereinbarung gilt für alle an der vertragsärztlichen 
Versorgung in Niedersachsen teilnehmenden Ärzte. Beste-
hende Sonderregelungen sind hiervon nicht berührt (z. B. 
Pauschalierung bei Notfallambulanzen).

2. Als Sprechstundenbedarf gelten die in den Anla-
gen 1 und 2 aufgeführten Mittel, die ihrer Art nach bei mehr 
als einem Berechtigten im Rahmen der vertragsärztlichen 
Behandlung angewendet werden oder bei sofortiger 
Anwendung/Überwindung eines lebensbedrohenden Zu-
standes erforderlich sind.

3. Der vom Arzt verordnete Sprechstundenbedarf muß zur 
Zahl der Behandlungsfälle und zur Praxisausrichtung in 
einem angemessenen Verhältnis stehen.

4. Die Verordnung von Mitteln des Sprechstundenbedarfs 
ist nur für die ambulante Behandlung von Versicherten zu-
lässig. Bei stationärer und belegärztlicher Behandlung ist 
die Anforderung und Verwendung von Sprechstundenbedarf 
unzulässig.

5. Mittel, deren Kosten nach dem jeweils gültigen EBM in 
den berechnungsfähigen Leistungen enthalten sind, dürfen 
nicht als Sprechstundenbedarf abgerechnet werden.

6. Alle gesetzlichen Regelungen, Verordnungen und 
Vereinbarungen sowie die Richtlinien des Gemeinsamen 
Bundesausschusses über die Verordnung von Arzneimitteln 
sowie über die Verordnung von Heil- und Hilfsmitteln in der 
vertragsärztlichen Versorgung (Arznei, Heil- und Hilfsmittel-
Richtlinien) in der jeweils gültigen Fassung sind vom Arzt 
zu beachten. Eine Verordnung von nach § 34 Abs. 4 SGB V 
ausgeschlossenen - jedoch in der Anlage 1 aufgeführten 
- Hilfsmitteln ist zulässig, wenn sie ausschließlich für oder 
im unmittelbaren Anschluss an diagnostische oder thera-
peutische Eingriffe angewendet werden.

7. Soweit als zulässiger Sprechstundenbedarf Fertigarznei-
mittel verordnet werden, müssen diese beim Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) oder beim Eu-
ropean Medicinal Evalution Agency (EMEA) registriert oder 
zugelassen und allgemein in Apotheken erhältlich sein. 

II. Wirtschaftlichkeit der Verordnungsweise

1. Bei der Verordnung und Verwendung von Sprechstun-
denbedarf ist das Wirtschaftlichkeitsgebot (§ 12 SGB V) 
zu beachten.

2. Sind von einem Mittel größere Mengen zu ersetzen, sind 
preisgünstige Großpackungen oder Bündelpackungen für 
einen Quartalsbedarf zu verordnen. 

3. Als Sprechstundenbedarf bezogene Arzneimittel dürfen 
grundsätzlich nicht an Patienten zur Anwendung außerhalb 
der Praxis ausgehändigt werden (Dispensierverbot).

4. Die nach den §§ 44 bis 47 Arzneimittelgesetz in der je-
weils gültigen Fassung von der Apothekenpfl icht oder von 
der Vertriebsbindung über die Apotheken ausgenommenen 
Arzneimittel sollen direkt beim Hersteller oder beim Groß-
handel bezogen werden.

5. Die Festbetragsregelung nach § 35 SGB V sowie die aut-
idem-Regelung nach AABG gelten auch bei der Verordnung 
von Sprechstundenbedarf.

III. Verordnungsfähigkeit von Mitteln

1. Die Verordnung von Mitteln des Sprechstundenbedarfs 
ist nur für die ambulante Behandlung von Mitgliedern (ein-
schließlich Rentnern), Familienversicherten und Anspruchs-
berechtigten

  der AOK

 der Betriebskrankenkassen

 der Innungskrankenkassen

 der Landwirtschaftlichen Krankenkassen

 der Angestellten-Krankenkassen

 der Arbeiter-Ersatzkassen

 der Bundesknappschaft

 der Sozialhilfeträger

 der Bundeswehr

 des Bundesgrenzschutzes

 des Bundesamtes für den Zivildienst

zulässig. 

2. Mittel, die nur für einen Kranken bestimmt sind, stellen 
keinen Sprechstundenbedarf dar und sind daher unter An-
gabe der zuständigen Krankenkasse auf den Namen des 
Versicherten zu verordnen. Soweit solche Mittel für den Pa-
tienten, auf dessen Namen sie verordnet sind, nicht mehr 
benötigt werden und in der Praxis verbleiben, werden dem 
Sprechstundenbedarf zugeführt.

3. Hilfsmittel sind grundsätzlich nicht als Sprechstundenbe-
darf bezugsfähig, sondern auf den Namen des Patienten 
zu verordnen. Ausgenommen sind die in der Anlage 1 
aufgeführten Hilfsmittel. Hilfsmittel im Sinne der GKV sind 
ausschließlich die im Hilfsmittelverzeichnis gelisteten Pro-
dukte (siehe § 128 SGB V).

4. Gefäße für den Sprechstundenbedarf und die im Zu-
sammenhang mit den Gefäßen anfallenden Kosten für in 
Apotheken hergestellte oder abgefüllte Mittel werden nicht 
bezahlt. Gefäße für den Sprechstundenbedarf bei Direkt-
bezug von anderen Lieferanten werden ebenfalls nicht be-
zahlt. Auch Mietkosten von Gefäßen (Behälter, Flaschen) 
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für medizinische Gase sind vom Sprechstundenbedarf 
ausgeschlossen. 

IV. Verfahren der Verordnung von 
Sprechstundenbedarf

1. Der Sprechstundenbedarf ist grundsätzlich kalendervier-
teljährlich zu beziehen. Er ist spätestens bis zum Ende des 
laufenden Quartals zu verordnen. Ausgenommen hiervon 
sind Impfstoffverordnungen (siehe Anlage 2) und Verord-
nungen nach Punkt II.4. dieser Vereinbarung (siehe auch 
Punkt IV.7.).

2. Die erforderliche Beschaffung der Grundausstattung der 
Praxis darf nicht als Sprechstundenbedarf verordnet werden. 
Die erste Ersatzbeschaffung darf im Rahmen dieser Ver-
einbarung erst zum Ende des Quartals der Praxiseröffnung 
verordnet werden.

3. Die Verordnung erfolgt zu Lasten einer von den Verbän-
den der Krankenkassen beauftragten Abrechnungsstelle, 
im Folgenden: Abrechnungsstelle (s. Anlage 3) auf einem 
oder mehreren Arzneiverordnungsblättern (Muster 16). 
Das Markierungsfeld 9 dieses Vordruckmusters ist durch 
Eintragen der Ziffer 9 zu kennzeichnen. Bei Impfstoffen ist 
zusätzlich das Markierungsfeld 8 durch Eintragen der Ziffer 
8 zu kennzeichnen.

4. Das Verordnungsblatt muss vollständig ausgefüllt sein, 
(Abrechnungsstelle, Kennziffer (8) und (9), Ausstellungsda-
tum, Arztname, Arztnummer und Unterschrift sowie genaue 
Artikelbezeichnung und Menge)

5. Der Bezug von Aktiv-Impfstoffen nach den Impfverein-
barungen für Primärkassen und Ersatzkassen erfolgt gem. 
Anlage 2. 

6. Betäubungsmittel als Sprechstundenbedarf sind mit dem 
besonderen BTM-Verordnungsblatt zu beziehen. Dabei sind 
die Regelungen der BTM-Verordnung in der jeweils gelten-
den Fassung zu beachten. 

7. Bezieht der Vertragsarzt aus Gründen nach II.4. dieser 
Vereinbarung Mittel in preisgünstigen Großpackungen direkt 
vom Hersteller oder dem pharmazeutischen Großhändler, 
reicht er die Rechnung unverzüglich unter Beifügung des 
Verordnungsblattes nach 3. zur direkten Begleichung an 
die Abrechnungsstelle weiter. Der Vertragsarzt vermerkt für 
diesen Fall auf der Rechnung: „Der in Rechnung gestellte 
Sprechstundenbedarf ist auftragsgemäß an mich geliefert 
worden.“

8. Die Abrechnungsstelle überweist den Rechnungsbetrag 
innerhalb der angegebenen Zahlungsfrist an die Lieferfi r-
ma.

V. Prüfung der Zulässigkeit der Verordnung 
von Sprechstundenbedarf

1. Werden andere als die nach dieser Vereinbarung zu-
lässigen Mittel verordnet, teilt die Abrechnungsstelle dies 
der Bezirksstelle der KVN mit. Die Bezirkstelle der KVN 
erhebt, ohne dass es eines Antrages bedarf, gebenüber 
dem Arzt eine entsprechende Regressforderung zuguns-
ten der Abrechnungsstelle.  Die Bezirksstelle der KVN 
erstattet der Abrechnungsstelle die dafür entstandenen 
Kosten im auf die Mitteilung folgenden Quartal bzw. 
beim Widerspruch des Vertragsarztes nach Abschluss 
des Widerspruchsverfahrens. Die Prüfeinrichtungen nach
§ 106 SGB V sind hierfür nicht zuständig.

2. Erstattungsforderungen sind quartalsweise innerhalb von 
9 Monaten nach Ablauf des Ausstellungsquartals der Ver-
ordnung zu stellen. Für Fälle nach Punkt IV 7 der Vereinba-
rung sind Erstattungsforderungen innerhalb von 9 Monaten 
nach Eingang der Rechnung bei der Abrechnungsstelle zu 
stellen. 

3. Eine Erstattungsforderung nach 1. wird nicht gestellt, 
wenn der ermittelte Betrag je Arzt für das Verordnungs-
quartal nicht mehr als 50,00 € beträgt. In diesem Fall teilt 
die KVN-Bezirksstelle dem verordnenden Arzt auf Hinweis 
der Abrechnungsstelle den Verstoß mit, damit dieser künf-
tig die Einhaltung der Sprechstundenbedarfsvereinbarung 
beachtet. Satz 1 gilt nicht, wenn ein Arzt nach dieser Ver-
einbarung ein unzulässiges Mittel verordnet, nachdem die 
Verordnung dieses Mittels bereits gemäß Satz 2 beanstan-
det worden ist.

4. Zwischen den Vertragspartnern und der Abrechnungs-
stelle wird angestrebt, einen regelmäßigen Austausch über 
Verordnungs-auffälligkeiten durchzuführen. Ziel ist es, alle 
an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte/
Einrichtungen frühzeitig über Verordnungsauffälligkeiten all-
gemein zu informieren.

VI. Prüfung der Wirtschaftlichkeit 
von Sprechstundenbedarf

Für die Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Sprechstun-
denbedarfs-verordnungen finden die Regelungen der 
gemeinsamen Prüfvereinbarung nach § 106 SGB V An-
wendung. Der Sprechstundenbedarf des zu prüfenden 
Quartals in € sowie der Sprechstundenbedarf der letzten 
4 Quartale ist folgendermaßen auszuweisen:

absolut, je Behandlungsfall, Vergleichsgruppe je Behand-
lungsfall, Abweichung zur Vergleichsgruppe in € und Ab-
weichung zur Vergleichsgruppe in %.

Die Prüfung des Sprechstundenbedarfs erfolgt nach statis-
tischen Durchschnittswerten.
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VII. Inkrafttreten und Kündigung

1. Diese Vereinbarung tritt mit Wirkung vom 01.01.2005 
in Kraft. Sie gilt für die ab diesem Zeitpunkt anfallenden 
Sprechstundenbedarfs-anforderungen. Verordnungen der 
Quartale bis 4/04 werden nach den Regelungen der bis 
dahin geltenden Vereinbarungen behandelt.

2. Diese Vereinbarung kann von jedem Vertragspartner 
schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines 
Kalendervierteljahres gekündigt werden.

3. Die Anlagen 1, 2 und 3 sind Bestandteil dieser Verein-
barung. Die Anlage 1 kann auch ohne Kündigung durch 
einen gemeinsamen Ausschuss angepasst werden und 
gilt nach gemeinsamer Feststellung mit einem von den 
Partnern festzusetzenden Wirksamkeitsdatum. Bis zur 
gemeinsamen Feststellung gilt Anlage 1 in der bis dahin 
gültigen Fassung.

Hannover, den 1. November 2004
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Anlage 1  
zur Vereinbarung über die Verordnung von Sprechstundenbedarf zwischen der 
KVN und den Verbänden der Krankenkassen 
 
 
 
1. Verband- und Nahtmaterial 
 
Augen- und Ohrenklappen 

Befestigungsbänder (Neofix) 

Drainageschläuche 

elastische Pflaster- und Fixierbinden 

Fingerlinge als Verbandsschutz 

Gaze, auch imprägniert mit Arzneistoffen 

Gipsbinden 

Gummiabsätze für Gehgips und Gehstollen 

Hydrocolloidverbände  

Idealbinden 

Klammern, Gewebeklebstoff 

Kompressen 

Kompressionsbinden 

Mullbinden 

Mulltupfer 

Nahtmaterial 

Netze für Leistenhernien-OP’s 

Papierbinden 

Platten für Schienen aus thermoplastischem Material 

Polstermaterial 

Porotritt-Trittschaum 

Schaumgummi-Verbandsmaterial 

Schlauchverbände als Meterware (Größe 1 auch als Fertigverband) 
Schnellverbandmaterial  

Stahlwolle für Kompressionsverbände 

Synthetische Stützverbandmaterialien ggf. einschließlich Laufsohlen mit Klettband 

Tampons/Binden 
Tape-Verbände 

Verbandfixiermittel 

Verbandmull,  und –zubereitungen 

Verbandmull imprägniert mit Arzneistoffen 

Verbandschienen 

Verbandwatte 

Wattestäbchen 

Zellstoff, ungebleicht, nur für die Anwendung am Patienten 

Zinkleimbinden 
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2. Mittel zur Narkose und örtlichen Betäubung 
 
Mittel zur Durchführung von Anästhesien/Narkosen bei operativen/diagnostischen Eingriffen. 
 
 
3. Desinfektionsmittel, ausschließlich zur Anwendung am Patienten 
 
Soweit Desinfektionsmittel zur Reinigung oder Pflege ärztlichen Instrumentariums, ärztlicher Apparaturen und 
der Praxisräume verwendet werden, gehören diese nicht zum Sprechstundenbedarf, sondern zu den 
Praxiskosten. Als Sprechstundenbedarf verordnungsfähig sind zur Anwendung am Patienten: 
 
Isopropylalkohol (70 %ig) 

Jodtinktur, jodhaltige u. ä. Desinfektionsmittel 

Desinfektionsmittel  auf Kresolgrundlage (nur zu gynäkologischen und urologischen Zwecken) 

Wasserstoffsuperoxyd (3 %ig) 

Wundbenzin 

quarternäre Ammoniumbasen (nur zu gynäkologischen und urologischen Zwecken) 

 
 
4. Reagenzien und Schnellteste 
 
Reagenzien und Schnellteste sind verordnungsfähig, soweit für die Untersuchung nach dem EBM keine 
Abrechnungsposition berechnungsfähig ist.  
 
Ebenso sind Testmaterialien für den Nachweis von Eiweiß und/oder Zucker im Harn sowie für die 
Bestimmung des ph-Wertes verordnungsfähig. 
 
 
5. Diagnostische und therapeutische Arznei- und Hilfsmittel 
 
im SSB verordnungsfähig: im SSB nicht verordnungsfähig: 

(Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. In Zweifelsfällen fragen Sie bitte bei 
Ihrer zuständigen KVN-Bezirksstelle nach.) 

 
A 

Abführmittel, die zur Vor- und Nachbereitung 
diagnostischer und operativer Eingriffe zugelassen 
sind 

Ablegeschalen 

Aqua destill. für Augen-, Lungen-, HNO-ärztliche 
und urologische Untersuchungen 

Absaugrohre für Mund- und Rachen, auch als 
Einmalartikel 

Arzneimittel, die zur Schwellkörper-
funktionsdiagnostik zugelassen sind 
(ausschließlich verordnungsfähig im Fachgebiet 
Urologie) 

Additionsfolien für Augengläser 

Arzneimittel, die zur Angiographie und Dilatation 
zugelassen sind 

Aethanol 

Arzneimittel, die zur Entblähung vor 
sonographischen und röntgenologischen 
Untersuchungen zugelassen sind 

Allergologisches Testmaterial, soweit mit der Gebühr 
abgegolten 

Arzneimittel, die zur Sedierung vor bzw. nach 
ambulanten operativen Eingriffen zugelassen sind 

Armtragetücher (Dreiecktücher) 

Arzneimittel, die zur Verödung von Varizen 
zugelassen sind 

Arthroskopie-Überleitungsgeräte 

Ätzmittel Arzneimittel zur Durchführung der 
Stressechokardiographie 
 

Auffüllsets für Medikamentenpumpen Atemkalk 
 Aufbewahrungslösung für Instrumente 
 Augenstäbchen 
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im SSB verordnungsfähig: im SSB nicht verordnungsfähig: 
B 

 Beschneidungsglocken 
 Biomaterialien zum Auffüllen von Knochendefekten 
 Blutzuckerteststreifen 
  

C 
 Cystometriekatheter (Set) 
  

D 
D-Xylose-Lösung Deckgläser 
 Desinfektionsmittel zur Instrumenten- und 

Flächendesinfektion 
 Druckluft 
 DSA-Sets 
  
  
  

E 
Einmal-Biopsie-Nadeln ggf. einschließlich 
Kathetereinführset bzw. Führungsdraht 

Einmalabdecktücher 

Einmal-Infusions- und Aderlassbestecke Einmalabsaugkatheter 
Einmal-Infusionskatheter Einmalbiopsienadeln zur vakuumgestützten 

Mammabiopsie 
Einmal-Infusions- und Aderlassnadeln Einmaldarmrohre 
 Einmalhandschuhe 
 Einmalharnblasenkatheter 
 Einmalkanülen 
 Einmalinfusionsbesteck zur Dauerbehandlung 
 Einmalküretten 
 Einmalperfusorspritzen 
 Einmalproktoskope 
 Einmalskalpelle 
 Einmalspekula 
 Einmalspritzen 
 Einmaleinschwemm-Katheter, außer Swan-Ganz-

Katheter 
 Extraktionsbeutel 
 Einmaltrachealtuben 
  

F 
 Fertigpackungen zur Thermo-/ Kryotherapie 
 Fieberthermometer 
 Filmmaterial 
 Filtrierpapier 
 Fixiermittel für Abstrichmaterial 
 Fluorescein-natrium-Lösung i. V. 
 Formaldehyd 

G 
Galaktographiekatheter Geräte oder komplette Bestecke (Sets) zur 

Gewebeentnahme, auch als Einmalartikel 
ausgenommen: Einmalbiopsienadeln und 
Einmalhautstanzen 

Glukoselösung für den oralen Glukose-Toleranz-
Test 

Geräte oder komplette Bestecke zur Infusion/Injektion 
ausgenommen: Aderlassbestecke, 
Einmalinfusionsbestecke (nicht zur Dauerbehandlung), 
Einmalinfusionskatheter, Einmalinfusionsnadeln, 
Portnadeln 

 Geräte oder komplette Bestecke (Sets) zur Punktion, 
auch als Einmalartikel 

 Gummihandschuhe 
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im SSB verordnungsfähig: im SSB nicht verordnungsfähig: 
H 

Harnröhren-Gleitmittel, auch solche mit Zusatz 
eines Anästhetikums und/oder eines Antibiotikums 

Halskrawatten 

Hysterosalpingographiekatheter Handgelenksbandagen 
 Harnleiterschienen 
 Hautklammergeräte 
 Hautmarkierungsmittel 
 Hochdruckschläuche 
 Hochdruckleerspritzen 
  

I 
Inhalationslösungen Immersionsöl im Zusammenhang mit 

Laboruntersuchungen (z. B. Zedernöl) 
 Infusionsfilter 
 Inhalationsgeräte, auch als Einmalgeräte einschließlich 

Kosten für mit dem Einsatz 
solcher Geräte ggf. zur Anwendung kommender Artikel 
(Ventilationskit) 

 Injektionsspritzen 
 Injektionskanülen 
 Inkontinenzartikel 
 Interventionelle koaxiale Kanülen im Rahmen der 

Radiologie 
 Inzisionsfolie 
 Irrigatoren 
  
  

J 
  
  

K 
Kirschnerdrähte in Standardausführung, nicht 
resorbierbare Schrauben, Platten und Nägel in 
Standardausführung 

Kanülen für die Spinal- , Plexus- und 
Epiduralanästhesie 

Knochenersatzmaterialien Katheterventile 
 Klimatisierungsfilter 
 Kohlensäure 
 Kontaktgel, Kontaktflüssigkeiten zur Durchführung von 

Kontaktglasuntersuchungen 
 Kontrastmittelinjektoren 
 Kontrastmittelzylinder 
 Koronarkatheter 
 Koronare Vasodilatatoren bei Myokardszintigraphie 
  
  

L 
 Lochtücher 
  
  

M 
Miktionszystourethrogrammbestecke Markierungsdraht für die Mammographie 
Mittel zur Blutstillung Medizinische Kondome 
Mittel zur Kryotherapie der Haut 
(Kohlensäureschnee, Stickstoff o.ä.) 

Mund- und Nasenmasken 

Mittel für Wundspülungen und Cystoskopien Mundschutz 
Mittel für Instillationen  
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im SSB verordnungsfähig: im SSB nicht verordnungsfähig: 
Mittel zur Tuberkulosediagnostik durch Hauttest  
Mundspatel  

N 
 Natriumcitricum-Lösung 
 Nephrostomiekatheter/-schienen 
  
 Nierenschalen 
 Nuklearmedizinische in-vivo-Diagnostik: die Kosten für 

die Beschaffung und ggf. Aufbereitung der notwendigen 
Substanzen, die mit ihrer Anwendung verbraucht sind, 
sowie die Kosten der Radionuklide und 
Markierungsbestecke 

  
  

O 
Ophthalmika: 
- O. zur Oberflächenanästhesie am Auge 
- antibiotikahaltige Salben/Tropfen zur 

Infektionsprophylaxe bei Verletzungen am Auge, 
sowie prä- und postoperativ bei intraokulären 
Eingriffen 

- cortisonhaltige Augentropfen/Augensalben bei 
Verätzungen oder Verbrennungen 

- Antiseptika 
- Mydriatika 
- pilocarpinhaltige Augentropfen zur 

Pupillenverengung 
- Spüllösungen 

Objektträger 

Otologika: 
antibiotikahaltige Ohrensalben/Ohrentropfen in 
geringen Mengen  

Operationstücher und –folien 

  
  

P 
 Parazentesenadeln 
Paukenröhrchen, außer aus Metall Paukenröhrchen aus Metall 
Portnadeln PEG-Magensonden, -Dünndarmsonden,  

-Zwölffingerdarmsonden 
Prostaglandingel zu gynäkologischen Zwecken bei 
medizinischer Indikation 

Perfusorspritzen 

 Pessare 
 Plasmapheresebeutel 
 Platzhalterflüssigkeiten im Zusammenhang mit 

Kataraktoperationen 
 Plexuskatheter 
 Polypektomieschlingen zur Polypenabtragung 
 Prostaglasdingel zu gynäkologischen Zwecken bei 

sozialer Indikation 
 Prismenfolien für Augengläser 
 Prüfgas 
  
  

Q 
  
  
  

R 
Rhinologika: 
schleimhautabschwellende 
Nasentropfen/Nasensprays bei diagnostischen oder 
therapeutischen Maßnahmen 
 

Radionuklide 
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im SSB verordnungsfähig: im SSB nicht verordnungsfähig: 
 Rasierer, auch Einmalrasierer 
 Reagenzien, Substanzen und Materialien für 

Laborleistungen 
 Rechtsherzkatheter/-Sets, ausgenommen Swan-Ganz-

Katheter 
 Retraktionsschläuche 
 Rollenpumpenschläuche 
 Rostschutzmittel zur Instrumentenpflege 
  
  

S 
Sialographiekatheter Sauerstoffgeräte, -brillen, -nasensonden 
Swan-Ganz-Katheter mit Ausnahme von 
Kathetersets 

Scheren 

Salben, Puder, Pulver, Salben und Gele zur 
Wundbehandlung, Behandlung stumpfer Traumata 
(ausgenommen Arzneimittel der Negativliste), und  
zur Behandlung von Condylomata  acuminata, 
sofern sie bei mehreren Patienten sofort oder im 
ursächlichen Zusammenhang mit der ärztlichen 
Behandlung Anwendung finden. Rezepturen sind 
nur verordnungsfähig, wenn sie den Preis eines ggf. 
im Handel befindlichen Fertigpräparates nicht 
übersteigen bzw. wenn Fertigpräparate im Handel 
nicht verfügbar sind. 

Seditainer 

 Sets zur Plexusanästhesie 
 Silikonspray zur Instrumentenpflege 
 Skalpelle, auch Einmalskalpelle 
 Sklerosierungsnadeln 
 Sonden für interventionelle- und Punktionseingriffe 
 Spezialpumpenschläuche 
 Spinalnadeln 
 Sterifix-Mini-Spike u.ä 
  
  

T 
 Testpflaster 
 Transferkatheter 
 Tricarbocyanin-Farbstoffe u.a. zur Messung der 

kardialen Auswurfleistung 
  
  

U 
Untersuchungsfingerlinge Überleitungsgeräte, auch Einmalüberleitungsgeräte, 

Überleitungskanülen 
Urinauffangbeutel für Kinder Ureterkatheter/-schienen 
Urinballondauerkatheter sowie suprapubische 
Katheter einschließlich Führungshilfe 

Urethradilatatoren 

Urinkatheterset für die Notfallbehandlung  
  

V 
im SSB verordnungsfähig: im SSB nicht verordnungsfähig: 
Vakuumflaschen zur Wunddrainage Venenstripper, auch Einmalvenenstripper 
 Verbandkontaktlinsen 
  
  

W 
 Wasser jeglicher Art 
  
  

Z 
 Zellstoff gebleicht 
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6. Arzneimittel zur sofortigen Anwendung/zur Überwindung eines lebensbedrohenden 
 Zustandes 
 
Für die sofort notwendige Behandlung des Patienten oder für die Anwendung im unmittelbaren ursächlichen 
Zusammenhang mit einem ärztlichen Eingriff sind 
 
 
im SSB verordnungsfähig: im SSB nicht verordnungsfähig: 

(Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. In Zweifelsfällen fragen Sie bitte bei 
Ihrer zuständigen KVN-Bezirksstelle nach.) 

 
A 

Antihämorrhagika, ausgenommen 
Blutgerinnungsfaktoren und solche auf Enzymbasis 

Abmagerungsmittel/Appetitzügler 

Arzneimittel, die zum TRH-Test in parenteraler Form 
zugelassen sind, soweit sie nicht mit dem EBM 
abgegolten sind.  

 

Arzneimittel, die zur Behandlung: 
-durch Allergien bedingter  
-kardialer 
-pulmonaler 
-psychiatrischer 
Notfälle zugelassen sind in geringen Mengen 

Abstillmittel 

Altinsulin / Glucagon Aescin-Präparate 
Analgetika (ausschließlich Monopräparate) Antiallergika zur oralen Anwendung 
Antibiotika zur parenteralen Anwendung Anabolika 

 
 Antidiarrhoika 
Anti-D-Immunglobulin zur Rhesusprophylaxe Antacida 
Antiemetika zur parenteralen Anwendung Antitussiva/Expektorantien, ausgenommen 

Inhalationslösungen 
Antiepileptika zur parenteralen Anwendung Antimykotika 
Arzneimittel zur Geburtshilfe: wehenerregende bzw. 
wehenhemmende Hormonpräparate, 
Secalepräparate 

Antipaparasitäre Mittel 

 Antihämorrhagika auf Enzymbasis 
  

B 
 Basisantirheumatika 
 Blutgerinnungsfaktoren 
  
  
  

C 
Cortikoide zur parenteralen Anwendung 
 

Cholagoga und Gallenwegstherapeutika 

 Cortisonpräparate zur oralen Anwendung 
  
  
  

D 
 Depotanalgetika 
 Depotinsuline 
 Depotneuroleptika 
 Diuretika, ausgenommen zur parenteralen 

Anwendung 
 DMPS (außer als Antidot) 
 Durchblutungsfördernde Mittel 
  

E 
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im SSB verordnungsfähig: im SSB nicht verordnungsfähig: 
Emetika zur parenteralen Anwendung  
  
  

F 
  
  

G 
 Geriatrika 
 Gichtmittel 
 Grippemittel und Mittel gegen 

Erkältungskrankheiten 
  
  

H 
Heparine, nur injizierbar im Zusammenhang mit 
ambulanten Operationen am Tag der OP 

Hämorrhoidensalben und –zäpfchen, ausg. solche 
mit Mulleinlage nach proktolog. Eingriffen 

 Homöopathische Arzneimittel 
 Hormonpräparate zur Infertilitätsbehandlung 
 Hypophysen-, Hypothalamushormone, andere 

regulatorische Peptide und ihre Hemmstoffe 
  
  

I 
 Immuntherapeutika und Zytokine 
Infusionslösungen einschließlich Blutersatzmittel zur 
Stabilisierung und zur Auffüllung des Kreislaufs 

 

  
J 

  
  

K 
  
  
  

L 
 Laxantien, ausg. vor diagn. Eingriffen 
 Lebertherapeutika 
 Lipidsenker 
  
  
  

M 
 Mineralstoffpräparate, ausgenommen für kardiale 

Notfälle 
 Mund- und Rachentherapeutika, ausgenommen 

Wundspüllösungen 
  

N 
 Neuraltherapeutika/Neuropathie- 

präparate 
 Nootropika/Neurotropika 
  

O 
 Organextrakte, Organlysate und Bakterienlysate 
 Osteroporosemittel, Calciumstoffwechselregulatoren 
  

P 
 Parkinsonmittel und andere Mittel gegen 

extrapyramidale Störungen 
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im SSB verordnungsfähig: im SSB nicht verordnungsfähig: 

Q 
  
  
  
  

R 
 Roborantien, Tonika 
  
  

S 
Sauerstoff in geringen Mengen Schilddrüsentherapeutika 
Spasmolytika zur parenteralen Anwendung Sexualhormone und ihre Hemmstoffe 
 Stimulantien 
 Sumatriptan-Präparate 
  
  

T 
Tetanus-Adsorbatimpfstoff (zur Erstinjektion), außer 
bei Zahlungspflicht eines Unfallversicherungsträgers 

Tetanus-Adsorbatimpfstoff bei Zahlungspflicht eines 
Unfallversicherungsträgers 

Tetanus-Immunglobulin, außer bei Zahlungspflicht 
eines Unfallversicherungsträgers 

Tetanus-Immunglobulin bei Zahlung eines 
Unfallversicherungsträgers 

 Thrombozytenaggregationshemmer 
 Tuberkulosemittel 
  
  

U 
 Umstimmungsmittel 
  
  

V 
 Venentherapeutika 
 Vitaminpräparate 
  
  

W 
  
  
  

Z 
 Zytostatika, Metastasenhemmer und Diphosphonate 
  
 
 
7. Röntgenkontrastmittel/Ultraschallkontrastmittel 
 
Soweit sie nicht mit der Gebühr nach EBM oder anderen vertraglichen Regelungen abgegolten sind, 
insbesondere wässrige Röntgenkontrastmittel, die nach einmaliger Anwendung verbraucht sind. 
 
 
8. Impfstoffe 
 
Impfstoffe gegen übertragbare Krankheiten nach den Rahmenvereinbarungen 


